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„Weniger Einbürgerungen – Zahl fällt auf den niedrig-
sten Stand in Deutschland seit 1998“, so titelte die Süd-
deutsche Zeitung am 21.07.2006. Dieser im ersten Mo-
ment überraschend erscheinende Rückgang stellt sich
jedoch bei genauerem Hinsehen als eine schrittweise
Annährung an die Einbürgerungszahlen vor Inkrafttre-
ten des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes dar.

Dieses hatte in erster Linie durch die Ände-
rungen in Bezug auf in Deutschland geborene
Kinder ausländischer Eltern und die großzügi-
geren Ausnahmenregelungen in Punkto Dop-
pelstaatsbürgerschaft für einen Höchststand
im Jahr 2000 gesorgt (vgl.AiD 3/01). Doch
nicht nur die statistischen Daten sind von
Interesse – die politische Diskussion um eine
einheitliche europäische Integrationspolitik,
die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ein-
bürgerungsregelungen und die damit verbun-
dene Frage nach der Sinnhaftigkeit von Test-
verfahren legen es nahe, einen Blick auf die
europäischen Nachbarn zu werfen. In Anleh-
nung an eine 1995 erschienene Synopse liefert
AiD eine aktualisierte und erweiterte Matrix,
die einen vergleichenden Überblick über die
Einbürgerungsverfahren der Länder Deutsch-
land, Frankreich, Schweiz, Großbritannien,
Niederlande, Schweden, Italien, Spanien und
Polen bietet.

Im Vergleich zeigt sich, dass in einem Teil
der betrachteten Länder sowohl der Erwerb
der Staatsbürgerschaft durch Abstammung
(ius sanguinis) als auch durch Geburt im Inland
(ius soli) möglich sind.Ausländer, die legal und
dauerhaft in einem europäischen Land leben,
können grundsätzlich einen Antrag auf Einbür-
gerung stellen, sobald gewisse Anforderungen
erfüllt sind, z.B. die Anerkennung der Rechts-
ordnung, die Fähigkeit zur Sicherung des eige-
nen Lebensunterhalts sowie die gesellschaftli-
che Integration, für die Indikatoren wie
Sprachkenntnisse und länderspezifische
Kenntnisse der Gesellschaft, Kultur, Politik und
Geschichte herangezogen werden. Erhebliche
Unterschiede zeigen sich in der Art und Weise,
wie diese gesellschaftliche Integration über-
prüft wird. Die Bandbreite der Methoden reicht
dabei von einem völligen Verzicht auf derartige
Verfahren, z.B. in Italien, über Einbürgerungs-
interviews in Form eines persönlichen Gesprä-
ches wie beispielsweise in Spanien bis hin zu
Einbürgerungstests nach niederländischem
Vorbild, welche einen standardisierten Frage-
bogen vorsehen. Unterschiede existieren auch
in der von den Ländern geforderten Aufent-
haltsdauer, bevor eine Einbürgerung beantragt
werden kann.Während sich Frankreich, Groß-
britannien, die Niederlande, Polen und Schwe-
den mit einer Aufenthaltsdauer von 5 Jahren
begnügen, sehen Italien und Spanien die dop-
pelte Zeitspanne vor. Die Schweiz liegt mit
geforderten 12 Jahren Aufenthaltsdauer an der
Spitze, während sich Deutschland mit 8 Jahren
im Mittelfeld befindet.

Florian Raber

E I N B Ü R G E R U N G Europäische Einbürgerungsverfahren

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzt 
(Sonderregelung für nicht-
eheliche Kinder )

Erwerb durch Geburt im 
Inland für nach dem 
1.1.2000 in Deutschland
Geborene bei mindestens 
8 Jahren rechtmäßigem und
gewöhnlichem Aufenthalt
eines Elternteils

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil schweizerischer Staats-
bürger ist 
(Sonderregelungen für nicht-
eheliche Kinder)

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil die französische Staatsan-
gehörigkeit besitzt

Erwerb durch Geburt im
Inland, wenn mindestens ein
Elternteil bereits in Frankreich
geboren ist
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Erwerb bei Geburt

Deutschland

Optionsmodell: bei Geburt in
Deutschland und ausländi-
scher Staatsbürgerschaft bei-
der Elternteile (ein Elternteil
mit mindestens 8 Jahren
rechtmäßigem und gewöhnli-
chem Aufenthalt in Deutsch-
land) erhält das Kind die 
doppelte Staatsbürgerschaft;
nach Volljährigkeit bis zum 23.
Lebensjahr zwingende Ent-
scheidung für eine Staatsan-
gehörigkeit (in Ausnahmefäl-
len Mehrstaatlichkeit erlaubt )

Option auf Einbürgerung für
Kinder bis 22 Jahre, die nicht
bei der Einbürgerung ihrer
Eltern miteinbezogen wurden
und insgesamt 5 Jahre in der
Schweiz gelebt haben, wovon
ein Jahr unmittelbar vor Ein-
reichung des Gesuches liegen
muss 

Automatischer Erhalt der
Staatsangehörigkeit mit Voll-
jährigkeit, wenn Geburt nach
dem 1.9.1980 in Frankreich
Option auf Einbürgerung ab
13 Jahren, wenn der Wohnsitz
die letzten 5 Jahre in Frank-
reich lag
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Option für die 
2. und 3. Generation

Option auf erleichterte Ein-
bürgerung für Ehegatten und
eingetragene Lebenspartner
nach 3 Jahren rechtmäßigem
und gewöhnlichem Aufenthalt
in Deutschland und mindes-
tens 2-jähriger Ehe/Partner-
schaft

Option nach 1 Jahr ständigem
Wohnsitz in der Schweiz und
3-jähriger Ehegemeinschaft
bei einer Aufenthaltsdauer von
insgesamt 5 Jahren 
Option bei „enger Verbunden-
heit mit der Schweiz“ und
mindestens 6 Jahren ehe-
licher Gemeinschaft, auch bei
Wohnsitz im Ausland möglich 

Option auf Erwerb nach 
4 Jahren Ehe im Inland oder 
5 Jahren Ehe im Ausland
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Ehegatten 
von Inländern

Option auf Einbürgerung nach
8 Jahren rechtmäßigem und
gewöhnlichem Aufenthalt in
Deutschland oder nach 7 Jah-
ren Aufenthalt und erfolgreich
abgeschlossenem Integra-
tionskurs (zusätzliche Sonder-
regelung für Flüchtlinge)

Option nach 12 Jahren Wohn-
sitz in der Schweiz 
(Jahre des Aufenthalts 
zwischen dem 10. und 20.
Lebensjahr zählen doppelt)

Option auf Einbürgerung nach
5 Jahren Ansässigkeit in
Frankreich, in Ausnahmefällen
Option nach 2 Jahren 
(z.B. für Angehörige der fran-
zösischen Kultur- und Sprach-
gemeinschaft)
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Sonstige Einbürge-
rungskonditionen

Einbürgerung umfasst auch
Ehegatten und Kinder :
- Ehegatten können nach 
4 Jahren eingebürgert wer-
den, wenn die Ehe 2 Jahre im
Bundesgebiet besteht
- Einbürgerung von Kindern
(bis 16 J.) ab 3 J.Aufenthalt 

Einbürgerung kann sich auf
minderjährige Kinder 
erstrecken

Erleichterte Einbürgerung für
minderjährige und volljährige
Kinder und Ehegatten nach 
2-jährigem Aufenthalt möglich

Folgen der Einbür-
gerung für 
Familienangehörige

Bundeslandabhängig
(zur Zeit: Baden-Württemberg
und Sachsen)

Nicht bundeseinheitlich
geregelt, Einbürgerungs-
tests eher selten, meist per-
sönliches Gespräch

Keine formale Prüfung,
aber Nachweis der Sprach-
kenntnisse und Anpassung an
in Frankreich übliche Sitten
und Gebräuche
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Testverfahren 

Bundeslandabhängig
(Themen: Politik, Geschichte
Kultur, Gesellschaft, Geografie
usw.)

Sprachkompetenz + Vertraut-
heit mit schweizerischen
Lebensgewohnheiten, Sitten
und Gebräuchen

Sprachkompetenz, Kenntnisse
der in Frankreich üblichen
Sitten und Gebräuche
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Testinhalt

I.d.R. wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit gefordert

I.d.R. wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit nicht gefordert 

I.d.R wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit nicht gefordert 
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Doppel-Staats-
angehörigkeit

Frankreich Schweiz G
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Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil die niederländische
Staatsangehörigkeit besitzt

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil italienischer Staatsbürger
ist 
(Ausnahme: Geburtsortprinzip
bei unbekannten Eltern)

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil die polnische Staatsange-
hörigkeit besitzt

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil britischer Staatsbürger ist

Erwerb durch Geburt im
Inland, wenn sich mindestens
ein Elternteil in Großbritannien
mit einer unbefristeten Auf-
enthaltsgenehmigung nieder-
gelassen hat

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil die schwedische Staats-
angehörigkeit besitzt 
(Sonderregelung für nicht-
eheliche Kinder und für Kinder
homosexueller Paare)

Erwerb durch Abstammung,
wenn mindestens ein Eltern-
teil die spanische Staatsange-
hörigkeit besitzt
(Sonderregelungen für Kinder
binationaler Ehen)
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Option für Volljährige, gebo-
ren in den Niederlanden, den
holländischen Antillen oder
Aruba, bei ununterbrochenem
Aufenthalt im Inland seit
Geburt
Option für Volljährige, die seit
dem 4. Lebensjahr in den
Niederlanden gelebt haben

Option bei Volljährigkeit für im
Inland geborene und sich seit-
dem in Italien legal aufhal-
tende Personen
Option für volljährige Perso-
nen mit italienischstämmigen
Eltern oder Großeltern nach
zwei Jahren rechtmäßigem
Inlandsaufenthalt 

Keine gesetzliche Option,
jedoch flexible Regelungen
bzw. erleichterte Einbürge-
rung bei Geburt und Wohnsitz
im Inland

Option für Kinder, die nach
dem 1.Januar 1983 in Groß-
britannien geboren sind
Option für Minderjährige,
wenn die oben genannten
Bedingungen erst nach der
Geburt vorliegen
Option für im Inland geborene
Minderjährige, die sich in den
ersten 10 Jahren i.d.R.
ununterbrochen im Inland auf-
gehalten haben
Option für Kinder sonstiger
britischer Abstammung (unter
bestimmten Bedingungen)

Option für 18-20-Jährige, die
Staatsbürgerschaft zu bean-
tragen, wenn sie seit ihrem
13. Geburtstag ihren Wohnsitz
in Schweden haben 

Option für im Inland Geborene
nach 1 Jahr Aufenthalt
Option für Enkel von Spaniern
nach 1 Jahr legalem Aufent-
halt in Spanien
Option für im Ausland Gebo-
rene, deren Eltern auch im
Ausland geboren sind, inner-
halb von 3 Jahren nach Voll-
jährigkeit eine Erklärung auf
Erhalt der spanischen Staats-
bürgerschaft abzugeben
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Option nach mindestens 
3 Jahren Ehe und legalem
Aufenthalt in den Niederlan-
den,Antillen und Aruba für
einen ununterbrochenen Zei-
traum von mindestens 3 bzw.
15 Jahren (in Abhängigkeit
vom Einbürgerungsverfahren)

Option für Ehegatten nach
6 Monaten Inlandsaufenthalt
oder 3 Jahren Ehe bei Wohn-
sitz im Ausland

Option auf Einbürgerung nach
3-jähriger Ehe und vorhande-
ner Niederlassungserlaubnis

Option für Ehegatten und
„civil partner“ nach 3-jähri-
gem Aufenthalt in Großbri-
tannien

Option auf Einbürgerung nach
2 Jahren eingetragener Part-
nerschaft oder Ehe und insge-
samt mindestens 3-jährigem
Aufenthalt (Ehepartner muss
mindestens seit 2 Jahren
schwedischer Staatsbürger
sein)

Option auf Einbürgerung nach
1 Jahr bestehender Ehe und 
1 Jahr Wohnsitz in Spanien 

n- Option bei Volljährigkeit nach
mindestens 5 Jahren ununter-
brochenem Aufenthalt in den
Niederlanden mit gültiger Auf-
enthaltsgenehmigung

Option nach mind. 10 Jahren
rechtmäßigem Aufenthalt in
Italien, 3 Jahren für in Italien
geborene Ausländer, 4 Jahren
für EU-Ausländer, 7 Jahren
legalem Aufenthalt als Kind
mind. eines italienischen
Elternteils (Sonderregelungen
für Flüchtlinge,Vertriebene)

Option auf Einbürgerung nach
5 Jahren Inlandsaufenthalt
(bei Sonderregelungen ver-
kürzte Frist)

Option bei Volljährigkeit nach
mindestens 5 Jahren recht-
mäßigem Aufenthalt in Groß-
britannien

Option auf Einbürgerung ab
18 Jahren nach mindestens 
5-jährigem Aufenthalt mit gül-
tiger Aufenthaltsgenehmigung
(Sonderregelungen u.a. bei so
genannten nordic citizens)

Option auf Einbürgerung nach
mindestens 10 Jahren
Gebietsansässigkeit in 
Spanien
(Sonderregelungen u. a. für
Flüchtlinge und Lateinameri-
kaner)

Einbürgerung erstreckt sich
auf minderjährige Kinder

Einbürgerung erstreckt sich
auf minderjährige Kinder
(16-18-Jährige müssen
schriftliche Einwilligung zur
Einbürgerung abgeben)

Einbürgerung kann Minder-
jährige bis 15 Jahre (keine
vorausgesetzte Aufenthalts-
zeit) und 15-18-Jährige, die
mindestens 3 Jahre in Schwe-
den gelebt haben, mit ein-
schließen

-

Einbürgerungstest, außer bei
erfolgreichem Abschluss
eines Integrationskurses oder
Vorhandensein eines anderen
Diploms (z.B. Niederländisch
als 2. Fremdsprache)

Kein Test Kein TestSprachtest und „Life in the
UK“- Test

Einbürgerungstest Kein Einbürgerungstest ,
aber Einbürgerungsinterview

t- Sprachkompetenz, Fragen zu
Normen und Werten der
niederländischen Gesell-
schaft, Staat

Sprachkompetenz und Fragen
zu Politik, Gesellschaft, Reli-
gion

Unterschiedliche Fragen zur
Landeskunde

Grundkenntnisse der spani-
schen Sprache

I.d.R wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit gefordert  

I.d.R. wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit gefordert 

I.d.R. wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit nicht gefordert

I.d.R. wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit nicht gefordert 

I.d.R. wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit nicht gefordert 

I.d.R. wird die Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörig-
keit gefordert (Ausnahmen)

Großbritannien Niederlande Schweden Italien Spanien Polen

Die Recherche erfolgte nach bestem Wissen anhand der aktuell verfügbaren Informationen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür über-
nommen werden , dass ausnahmslos der aktuellste Stand gefunden und juristische Sachverhalte korrekt wiedergegeben wurden.

Quellen: Botschaften, Konsulate, sonstige Behörden; offizielle Homepages der entsprechenden Mitgliedsstaaten


